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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Regina Heiß und Kollegen vom 1. März 1993. 

Nr. 4370/J, betreffend Auszahlung von Bergbauernzuschüssen, beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Einleitend möchte ich neuerlich darauf hinweisen, daß aufgrund der entsprechenden 

Förderungsrichtlinien des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft die 

ganzjährige Bewohnung und Bewirtschaftung des Hofes eine Grundvoraussetzung für 

die Gewährung des Bergbauernzuschusses ist. Diese Richtlinien bedürfen nach den 

maßgeblichen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Einvernehmens mit dem Bun

desministerium für Finanzen. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat die genannte Förderungsvoraussetzung stets 

akzeptiert, weil durch sie sichergestellt wird, daß nur Personen in den Genuß des 

Bergbauernzuschusses kommen, welche einen entsprechenden Beitrag zur Erhaltung 

der Besiedelung der Berg regionen und der Bewirtschaftung der entsprechenden Höfe 

leisten. Es sollte aus meiner Sicht ein gemeinsames Anliegen sein, daß die für den 

Bergbauernzuschuß vorhandenen Mittel tatsächlich dem genannten Personen kreis 

vorbehalten bleiben. 

Die notwendige Überprüfung der Einhaltung dieser Förderungsvoraussetzung sollte 

jedoch - nicht zuletzt auch im Interesse der Förderungswerber selbst - frei von über

triebenem bürokratischen Aufwand und zugleich kostengünstig sein. Dies wird 

meiner Auffassung nach durch den derzeitigen Auszahlungsmodus gewährleistet. 
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Zu 1. bis 3.: 

Wie ich schon in Beantwortung der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten 

Jakob Auer und Kollegen vorn 11. November 1992, Nr. 3759/J, ausgeführt habe, ist 

durch den derzeitigen Auszahlungsmodus des Bergbauernzuschusses die Einhaltung 

der Förderungsvoraussetzung der ganzjährigen Bewohnung und Bewirtschaftung des 

Hofes unbürokratisch und kostengünstig überprüfbar . Es gehört zweifellos zu den 

Aufgaben der entsprechend eingesetzten Postbediensteten, Geldbeträge an Emp

fänger zu übermitteln. Nachdem die Übermittlung des Bergbauernzuschusses direkt 

an die Bezieher erfolgt, ergibt sich durch diesen Auszahlungsmodus gleichsam auto

matisch eine Überprüfung der entsprechenden Förderungsvoraussetzung. Eine Schu

lung von Postbediensteten ist daher nicht erforderlich. 

Beilage 

4331/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



""! 
.' 

.I 
/ 

N~ *3ro1J 
.1993 -(J3.. 0 ~ 

BEILAC' .... 

Anfrage 

der Abgeordneten Regina Heiß, Jakob Auer, Dr. Keimel, Dr. Lackner, Dr. KhOl,Schwarzen-
Dr. Lukesch und Kollegen berger 

an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Auszahlung von Bergbauemzuschüssen 

In der Anfragebeantwortung der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Jakob Auer 
und Kollegen vom 11. November 1992, Nr. 3759/J, stellen Sie fest, daß der derzeitige 
Auszahlungsmodus, mittels Postüberweisung bei Bergbauemzuschüssen, beibehalten 
werden soll. Als Begründung fuhren Sie an, daß dadurch die Einhaltung der F ör .. 
derungsvoraussetzung "ganzjährige Bewohnung und Bewirtschaftung eines Hofes" un
bürokratisch und kostengünstig überprüfbar ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister fur Finanzen 
folgende 

Anfrage 

1. Wurden Postbedienstete eingeschult, sodaß Sie imstande sind, die Förderungs
voraussetzung fur die Erlangung eines Bergbauemzuschusses, nämlich ganzjährige 
Bewohnung und Bewirtschaftung eines Hofes, überprüfen können? 

2. Wenn nein zu Frage I, ist eine solche Schulung geplant? 

3. Ist es Ihrer Meinung nach Aufgabe vom Postbediensteten, Förderungs
voraussetzungen für die Erlangung eines Bergbauemzuschusses zu überprüfen? 
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